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Der Abgeordnete des Blocks Julia Tymoschenko, Wolodymyr Iwanenko, ist der Koalition “Stabilität und Reformen”
beigetreten.

Der Abgeordnete des Blocks Julia Tymoschenko (BJuT), Wolodymyr Iwanenko, ist der Koalition “Stabilität und
Reformen” beigetreten.

Dies verkündete der Sprecher der Werchowna Rada, Wolodymyr Lytwyn, in der Morgensitzung der Werchowna
Rada am Dienstag.

Bekanntlich wird Iwanenko zu den Leuten von Bohdan Hubskyj bei BJuT gezählt. Er ist bereits der vierte, der aus
der “Hubskyj Gruppe” in die Koalition eingetreten ist. Vorher traten bereits Oleh Tscherpizkyj, Oleh Malytsch und
Pawlo Kusmenko der Koalition bei.

Vorher waren bereits eine Reihe von Abgeordneten, die über die Listen von BJuT und ebenfalls von “Unsere
Ukraine – Nationale Selbstverteidigung” ins Parlament gelangten, der Koalition aus den Fraktion von Partei der
Regionen, Block Lytwyn und der Kommunistischen Partei beigetreten.

Im Endeffekt zählt die propräsidiale Mehrheit bereits 241 Abgeordnete (450 insgesamt).

Vorher wurden von den Abgeordneten Änderungen in der Geschäftsordnung der Werchowna Rada beschlossen,
nach denen nicht nur Fraktionen sonder auch einzelne Abgeordnete eine Koalition eingehen können. Letzte
Woche hatte das Verfassungsgericht diese Norm als verfassungskonform anerkannt.

Quelle: Ukrajinska Prawda

                               Seite 1 / 2

http://ukraine-nachrichten.de/regierungskoalition-w%C3%A4chst-241-abgeordnete_2350_politik
http://pravda.com.ua/news/2010/04/13/4932051/


Regierungskoalition wächst auf 241 Abgeordnete an
Ukraine-Nachrichten

 

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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